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Allgemeine Geschäftsbedingungen 
 
§ 1 Geltung der Bedingungen 
 
1. Unsere Verkaufsbedingungen gelten ausschließlich; entgegenstehende oder von unseren 
Verkaufsbedingungen abweichende Bedingungen des Bestellers erkennen wir nicht an, es sei denn, wir hätten in 
schriftlicher Form ihrer Geltung zugestimmt. Unsere Verkaufsbedingungen gelten auch dann, wenn wir in 
Kenntnis entgegenstehender oder von unseren Verkaufsbedingungen abweichende Bedingungen des Bestellers 
die Lieferung an den Besteller vorbehaltlos ausführen.   
 
2. Abweichungen von diesen Geschäftsbedingungen sind nur wirksam, wenn sie von uns schriftlich bestätigt 
werden.   
 
3. Unsere Verkaufsbedingungen gelten auch für alle künftigen Geschäftsbeziehungen mit dem Besteller, auch 
wenn sie nicht nochmals ausdrücklich vereinbart werden. 
 
§ 2 Angebot und Vertragsabschluß 
 
1. Unsere Angebote sind freibleibend und unverbindlich. An speziell ausgearbeitete Angebote halten wir uns 30 
Kalendertage gebunden. 
  
2. Der Besteller ist vier Wochen an seinen Auftrag gebunden. Aufträge bedürfen zur Rechtswirksamkeit unserer 
schriftlichen Bestätigung. Wird nicht binnen vier Wochen nach Auftragseingang die Annahme abgelehnt, so gilt 
die Bestätigung als erteilt.   
 
3. Nebenabreden, Änderungen und Ergänzungen sind nur gültig, wenn sie von uns schriftlich bestätigt werden. 
         
§ 3 Preise-, Zahlungs- und Versandbedingungen 
                
1. Zahlungen erfolgen per Lastschrifteinzug, Vorauskasse oder Bar per Nachnahme, sofern nichts anderes 
vereinbart wurde. Kommt der Besteller in Zahlungsverzug, so sind wir berechtigt, Verzugszinsen in Höhe von 
4% über dem jeweiligen Diskontsatz der Deutschen Bundesbank p.A. zu fordern. Falls wir in der Lage sind, 
einen höheren Verzugsschaden nachzuweisen, sind wir berechtigt, diesen geltend zu machen. Der Besteller ist 
jedoch berechtigt, uns nachzuweisen, dass uns als Folge des Zahlungsverzuges kein oder wesentlich geringerer 
Schaden entstanden ist. 
 
2. Die jeweils gültigen Versandtarife entnehmen Sie bitte dem separaten Aushang. 
 
3. Aufrechnungsrechte stehen dem Besteller nur dann zu, wenn seine Gegenansprüche rechtskräftig sind. 
Außerdem ist er zur Ausübung eines Zurückbehaltungsrechts insoweit befugt, als ein Gegenanspruch auf dem 
gleichen Verhältnis beruht.   
 
4. Soweit nicht anders angegeben, halten wir uns an die in unseren Angeboten enthaltenen Preise 30 Tage ab 
deren Datum gebunden. Maßgebend sind die in unserer Auftragsbestätigung genannten Preise zzgl. der 
jeweiligen gesetzlichen Umsatzsteuer.   
 
5. Soweit zwischen Vertragsabschluß und vereinbartem und/oder tatsächlichem Lieferdatum mehr als 6 Monate 
liegen, gelten die zur Zeit der Lieferung oder Bereitstellung gültigen Preise; übersteigen die letztgenannten 
Preise die zunächst vereinbarten um mehr als 10%, so ist der Besteller berechtigt, vom Vertag zurückzutreten. 
         
§ 4 Lieferzeit   
 
1. Liefertermine oder -fristen, die verbindlich oder unverbindlich vereinbart werden können, bedürfen der 
Schriftform.   
2. Lieferverzögerungen aufgrund höherer Gewalt und aufgrund von Ereignissen, die uns die Lieferung wesentlich 
erschweren oder unmöglich machen - hierzu gehören insbesondere Streik, Aussperrung, behördliche Anordnung 
usw., auch wenn sie bei unseren Lieferanten oder den Unterlieferanten eintreten - haben wir auch bei 
verbindlich vereinbarten Fristen und Terminen nicht zu vertreten. Sie berechtigen uns, die Lieferung um die 
Dauer der Behinderung zzgl. einer angemessenen Anlaufzeit hinauszuschieben, oder wegen des noch nicht 
erfüllten Teils ganz oder teilweise vom Vertag zurückzutreten.   
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3. Wenn die Behinderung länger als 3 Monate dauert, ist der Besteller nach angemessener Nachfristsetzung 
berechtigt, hinsichtlich des noch nicht erfüllten Teils vom Vertrag zurückzutreten. Verlängert sich die Lieferzeit 
oder werden wir von unserer Verpflichtung frei, so kann der Besteller hieraus keine Schadenersatzansprüche 
herleiten. Auf die genannten Umstände können wir uns nur berufen, wenn wir den Besteller umgehend 
benachrichtigen.   
 
4. Setzt uns der Besteller, nachdem wir bereits aus für uns zu vertretenden Gründen in Verzug geraten sind, 
eine angemessene Nachfrist mit Ablehnungsandrohung, so ist er nach fruchtlosem Ablauf dieser Nachfrist 
berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten; Schadensersatzansprüche wegen Nichterfüllung in Höhe des 
vorhersehbaren Schadens stehen dem Besteller nur zu, wenn der Verzug auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit 
beruhte.   
 
5. Die Einhaltung unserer Lieferverpflichtung setzt die rechtzeitige und ordnungsgemäße Erfüllung der 
Verpflichtungen des Bestellers voraus.   
 
6. Zu Teillieferungen sind wir jederzeit berechtigt. 
         
§ 5 Gefahrenübertragung   
 
1. Die Gefahr geht auf den Besteller über sobald die Sendung an die den Transport führende Person übergeben 
worden ist oder zwecks Versendung unser Lager verlassen hat. Wird der Versand auf Wunsch des Bestellers 
verzögert, geht die Gefahr mit der Meldung der Versandbereitschaft auf ihn über.   
 
2. Sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt, ist Lieferung ab Lager Gundelfingen 
vereinbart. 
         
§ 6 Gewährleistung   
 
1. Soweit ein von uns zu vertretender Mangel der Kaufsache vorliegt oder ihr zugesicherte Eigenschaften fehlen 
oder sie innerhalb der Gewährleistungsfrist durch Fabrikations- oder Materialmängel schadhaft wird, liefern wir 
nach unserer Wahl unter Ausschluss sonstiger Gewährleistungsansprüche des Bestellers Ersatz oder bessern 
nach. Mehrfache Nachbesserungen sind zulässig.   
 
2. Die Gewährleistungsfrist entspricht der jeweils gültigen gesetzlichen Regelung, gerechnet ab 
Gefahrenübergang. Diese Frist ist eine Verjährungsfrist und gilt auch für Ansprüche auf Ersatz und 
Mangelfolgeschäden, soweit keine Ansprüche aus unerlaubter Handlung geltend gemacht werden.   
 
3. Werden Änderungen vom Besteller an den gelieferten Produkten vorgenommen, Teile ausgewechselt oder 
Verbrauchsmaterialien verwendet, die nicht den Originalspezifikationen entsprechen, so entfällt jede 
Gewährleistung, wenn der Besteller eine entsprechende substantiierte Behauptung, dass ersterer dieser 
Umstände den Mangel herbeigeführt hat, nicht widerlegt.   
 
4. Sind wir zur Mangelbeseitigung/Ersatzlieferung nicht bereit oder nicht in der Lage, insbesondere verzögert 
sich diese über angemessene Fristen hinaus aus Gründen, die wir zu vertreten haben, oder schlägt in sonstiger 
Weise die Mangelbeseitigung/Ersatzlieferung fehl, so ist der Besteller nach seiner Wahl berechtigt, vom Vertrag 
zurückzutreten oder eine entsprechende Minderung des Kaufpreises zu verlangen. 
   
5. Offensichtliche Mängel müssen unverzüglich, spätestens jedoch innerhalb von 1 Woche nach Lieferung 
schriftlich mitgeteilt werden. Mängel, die auch bei sorgfältiger Prüfung innerhalb dieser Frist nicht entdeckt 
werden können, sind uns unverzüglich nach Entdeckung schriftlich mitzuteilen.   
 
6. Transportschäden oder Mengenabweichungen werden von uns nur anerkannt, wenn der Besteller dies auf 
dem Auslieferungsbeleg des Spediteurs schriftlich festhält und vom Fahrer durch Unterschrift bestätigen lässt 
und uns sofort mitteilt. 
         
§ 7 Eigentumsvorbehalt   
 
Wir behalten uns das Eigentum an der Kaufsache bis zur Erfüllung aller Forderungen, die uns aus jedem 
Rechtsgrund gegen den Besteller jetzt oder künftig zustehen, vor. 


